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Beschreibung
SIEBMASCHINE
[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Siebmaschine mit mindestens zwei 
Feststoffauslässen.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Siebmaschinen mit Feststoffauslässen mit kreisförmi­
gem oder rundem Querschnitt bekannt. Eine solche Ausführung erscheint zwingend, wenn 
flexible Schlauchelemente zur Anbindung nachfolgender Ausrüstungen oder Rohrleitungen an 
den Feststoffauslass angeschlossen werden sollen. Schlauchelemente oder Rohrleitungen 
lassen sich nur über einen runden Flansch oder Kragen zuverlässig mit einem Feststoffauslass 
verbinden. Andere Anschlussformen, z.B. rechteckige oder polygonale Querschnitte, weisen 
hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften wie genaue Anschlusspassung, einfache Fixie­
rung der Verbindung, mechanische Stabilität und Staubdichtigkeit erhebliche Nachteile auf.
[0003] Andererseits weist der Feststoffauslass von Siebmaschinen in Abhängigkeit von der 
mechanischen Beschaffenheit der gesiebten Partikel, insbesondere der Siebpartikelhärte und 
der Masse der gesiebten Partikel einen erheblichen Verschleiß auf. Da der Feststoffstrom der 
gesiebten Partikel nach dem Passieren der Abwurfkante der Siebmaschine auf dem Weg zum 
Feststoffauslass in einem Sammelschacht eingeschnürt wird, nehmen die Partikelgeschwindig­
keit und damit Impuls und kinetische Energie der Feststoffpartikel stark zu. Der Partikelstrom 
trifft dann mit hoher Geschwindigkeit und unter Impulsänderung auf die Innenwände eines nach 
unten abknickenden Feststoffauslasses, wobei die Innenwände einem entsprechend hohen 
Verschleiß durch den auftreffenden Feststoffstrom ausgesetzt sind.
[0004] Es wäre daher wünschenswert, auf der Innenseite des Feststoffauslasses zusätzliche 
Verschleißschutzelemente anbringen zu können, welche nicht nur vorteilhaft, sondern für einige 
Siebprodukte auch erforderlich sind. Insbesondere bei mineralischen Siebprodukten kommen 
aufgrund der Härteanforderungen nur keramische oder mineralische Platten in Betracht. Auf­
grund der Form der Feststoffauslässe, die im Stand der Technik einen kreisrunden Querschnitt 
aufweisen, können diese Verschleißschutzelemente nur in Form eines Rohres bereitgestellt 
werden. Da Rohre vorzugsweise nur als einstückige Rohrelemente ausgetauscht werden kön­
nen und die Herstellung von Rohren oder Rohrsegmenten, insbesondere wenn diese aus Hart­
metall oder Keramik bestehen, sehr aufwendig und kostenintensiv ist, ist die Verwendung von 
kreisrunden Verschleißschutzelementen nachteilig.
[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, einen Feststoffauslass für Siebmaschi­
nen mit runder Anschlussvorrichtung zur Verfügung zu stellen, wobei kostengünstige und in 
Massen herstellbare Verschleißschutzelemente verwendet werden.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Siebmaschine mit den Merkmalen gemäß Schutzanspruch 
1 gelöst.
[0007] Die erfindungsgemäße Siebmaschine weist mindestens einem Feststoffauslass mit 
kreisförmiger oder runder Anschlussvorrichtung auf, welcher mindestens auf der Innenseite 
einen polygonalen Querschnitt aufweist. Durch diese gleichermaßen technisch einfache wie 
überraschende Lösung wird ein Feststoffauslass mit runder Anschlussvorrichtung, zugleich aber 
auf der Innenseite anbringbaren planebenen Verschleißschutzplatten, zur Verfügung gestellt, 
der die Nachteile des Standes der Technik überwindet und damit zu einem erheblich verbesser­
ten Verschleißschutz eines Feststoffauslasses von Siebmaschinen führt.
[0008] Vorteilhafterweise weist mindestens ein Feststoffauslass mindestens auf der Innenseite 
einen hexagonalen Querschnitt auf. Ein Vorteil dieser Ausführungsform ist ein höherer Fest­
stoffdurchsatz im Vergleich zu einem rechteckigen Querschnitt.
[0009] Vorteilhafterweise weist mindestens ein Feststoffauslass mindestens auf der Innenseite 
einen oktogonalen Querschnitt auf. Ein Vorteil dieser Ausführungsform ist ein noch höherer 
Feststoffdurchsatz im Vergleich zu einem rechteckigen wie auch zu einem hexagonalen Quer­
schnitt.
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[0010] Zweckmäßigerweise weist mindestens ein Feststoffauslass mindestens auf der Innen­
seite eine geometrische Anordnung planebener Flächen auf, auf denen planebene Verschleiß­
schutzelemente anbringbar sind. Ein Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass planebene Ver­
schleißschutzelemente ohne zusätzliche Formelemente auf der Innenseite eines Feststoffaus­
lasses anbringbar sind.
[0011] Durch die Verwendung von planebenen Verschleißschutzelementen ist es möglich, 
passende Formen aus planebenem Ausgangsmaterial, beispielsweise Keramik, Hartmetall oder 
Mineralstoffen, herauszuschneiden und die Feststoffauslässe damit fugenlos auszukleiden. 
Sofern unterschiedliche Verschleißbereiche einem höheren Verschleiß ausgesetzt sind, ist es 
erfindungsgemäß möglich, ebene aneinander angrenzende Bereiche mit entsprechenden Ver­
schleißschutzplatten auszukleiden und gegebenenfalls zu unterschiedlichen Zeitpunkten selek­
tiv auszutauschen, ohne damit alle anderen Verschleißschutzelemente auszutauschen, die 
noch nicht ausreichend verschlissen sind.
[0012] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird anhand der Zeich­
nungen näher erläutert.
[0013] Es zeigen:
[0014] Fig. 1 eine schematische Schrägsicht der Feststoffauslässe einer Siebmaschine;
[0015] Fig. 2 eine schematische Aufsicht der Feststoffauslässe einer Siebmaschine.
[0016] Figur 1 zeigt eine schematische Schrägsicht einer Baugruppe 100 einer Siebmaschine 
mit sechs im Siebgehäuse angeordneten Siebdecks (im Bild nicht gezeigt) mit schräg nach 
unten zulaufenden Sammelschächten 125 mit deren Abdeckungen 120 und Feststoffauslässen 
130. Der gesiebte Feststoffstrom fließt von den Sammelschächten 125 in die vertikal nach 
unten abknickenden Feststoffauslässe 130. Die Feststoffauslässe 130 weisen in der dargestell­
ten Ausführungsform einen hexagonalen Querschnitt 140 mit planebenen Innenflächen 150 
sowie eine kreisförmige bzw. runde Anschlussvorrichtung 160 auf.
[0017] Mit der runden Anschlussvorrichtung 160 sind hier nicht dargestellte Schlauchelemente 
oder Rohrleitungen zuverlässig verbindbar. An den planebenen Innenflächen 150 sind planebe­
ne Verschleißschutzelemente bzw. Verschleißschutzplatten anbringbar. Die Baugruppe 100 ist 
mittels eines Montagerahmens 110, 115 an einem hier nicht dargestellten Chassis bzw. Gehäu­
se der Siebmaschine anbringbar.
[0018] Figur 2 zeigt eine schematische Aufsicht einer Baugruppe 200 einer Siebmaschine, 
welche sechs schräg nach unten zulaufende und in der Aufsicht sich verjüngende Sammel­
schächte 225 aufweist. Die Sammelschächte 225 münden in vertikale Feststoffauslässe 230, 
die mit den Buchstaben B-G bezeichnet sind. Die vertikalen Feststoffauslässe 230 mit den 
Buchstaben B-G sind aus konstruktiven Gründen in einem horizontalen Raster mit den Abstän­
den Ci, c2 und bi—b4 angeordnet. Die Feststoffauslässe 230 weisen in der dargestellten Ausfüh­
rungsform einen hexagonalen Querschnitt 240 mit planebenen Innenflächen 250 sowie eine 
kreisförmige bzw. runde Anschlussvorrichtung 260 auf. Mit der runden Anschlussvorrichtung 
260 sind hier nicht dargestellte Schlauchelemente oder Rohrleitungen zuverlässig verbindbar.
[0019] An den planebenen Innenflächen 250 sind planebene Verschleißschutzelemente bzw. 
Verschleißschutzplatten 255 anbringbar. In der schematischen Darstellung ist exemplarisch nur 
eine Verschleißschutzplatte 255 dargestellt. Zweckmäßigerweise werden sämtliche Innenflä­
chen 250 oder zumindest diejenigen Innenflächen 250, auf die der Feststoffstrom vorwiegend 
auftrifft, mit Verschleißschutzplatten 255 ausgestattet.
[0020] Ein Vorteil der Erfindung ist, dass planebene Verschleißschutzplatten 255 aus kerami­
schem, mineralischem oder hartmetallischem Material verwendbar sind und ohne zusätzliche 
aufwendige Formteile, beispielsweise durch Kleben oder Verschrauben, auf den planebenen 
Innenflächen 250 anbringbar sind. Vorteilhafterweise wird eine lösbare Verbindungstechnik 
gewählt, so dass die Verschleißschutzplatten 255 auswechselbar sind. Die Baugruppe 200 ist 
mittels eines Montagerahmens 210, 215 mit den Abmessungen ai, a2 an einem hier nicht dar­
gestellten Chassis bzw. Gehäuse der Siebmaschine anbringbar.

2/5



AT 16 103 U1 2019-01-15österreichisches
Patentamt

Ansprüche
1. Siebmaschine mit mindestens einem Feststoffauslass (130, 230) mit kreisförmiger oder 

runder Anschlussvorrichtung (160, 260), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein 
Feststoffauslass (130, 230) mindestens auf der Innenseite einen polygonalen Querschnitt 
aufweist.

2. Siebmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Fest­
stoffauslass (130, 230) mindestens auf der Innenseite einen hexagonalen Querschnitt auf­
weist.

3. Siebmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Fest­
stoffauslass (130, 230) mindestens auf der Innenseite einen oktogonalen Querschnitt auf­
weist.

4. Siebmaschine nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens ein Feststoffauslass (130, 230) mindestens auf der Innenseite eine geo­
metrische Anordnung planebener Flächen (150, 250) aufweist, auf denen planebene Ver­
schleißschutzelemente (255) anbringbar sind.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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